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780 
Verordnung 

über die Festsetzung der Umlage der 
Landwirtschaftskammer N ordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2012 
Vom 29. Juni 2012 

Auf Grund des § 2 Absatz 1 des Umlagegesetzes vom 17. 
Juli 1951 (Gv. NRW S. 87), zuletzt geändert durch Artikel 
II des Gesetzes vom 9. Dezember 2008 (Gv. NRW S. 771), 
wird verordnet: 

§ 1 

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2012 entspre
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land
wirtschaftskammer vom 12. Dezember 2011 auf 6,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. Juni 2012 

215 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Johannes Rem m e 1 

- Gv. NRW 2012 S. 282 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter 

sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer 
(RettAPO) 

Vom 30. Juni 2012 

Auf Grund des § 4 Absat"z 6 des Rettungsgesetzes NRW 
vom 24. November 1992 (Gv. NRW S. 458), zuletzt geän
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 
(Gv. NRW S. 750), wird verordnet: 

§ 1 
Ausbildung 

(1) Die Ausbildung von Rettungssanitäterinnen und Ret
tungssanitätern ist ausgerichtet auf die Patientinnen
und Patientenbetreuung beim Krankentransport und auf 
die Helferinnen- und Helferfunktion in der Notfallret
tung. Sie umfasst mindestens 520 Ausbildungsstunden 
und gliedert sich in 

1. eine theoretische Ausbildung von mindestens 160 
Anlage 1 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten nach Anlage 1, 

2. eine klinisch-praktische Ausbildung von mindestens 
Anlage 2 160 Ausbildungsstunden nach Anlage 2 an einem 

Krankenhaus, die in höchstens zwei Blöcken von min
destens je 80 Stunden in mindestens zwei Arbeitsbe
reichen abzuleisten ist, 

3. eine praktische Ausbildung von mindestens 160 Aus-
Anlage 3 bildungsstunden nach Anlage 3 in einer zur Annahme 

von Praktikantinnen und Praktikanten ermächtigten 
Einrichtung im Sinne des § 7 Rettungsassistentenge
setz vom 10. Juli 1989 (BGBL I S. 1384) in der jeweils 
geltenden Fassung. Es sind wenigstens 40 Einsätze, 
von denen mindestens 20 Notfalleinsätze sein müssen, 
nachzuweisen und 

4. einen Abschlusslehrgang mit 40 Unterrichtsstunden 
zu je 45 Minuten , der in der Regel in fünf Tagen 
abzuleisten ist. 

(2) Die Ausbildung von Rettungshelferinnen und Ret
tungshelfern ist ausgerichtet auf die Funktion als Fahre
rin und Fahrer und die Unterstützung der Rettungssani
täterin oder des Rettungssanitäters beim Krankentrans
port. Sie umfasst mindestens 160 Ausbildungsstunden 
und gliedert sich in 

1. eine theoretische Ausbildung einschließlich Prüfung 
von mindestens 80 Unterrichtsstunden zu je 45 Minu-
ten nach Anlage 4 und Anlage 4 

2. eine praktische Ausbildung von mindestens 80 Aus
bildungsstunden nach Anlage 5 in einer zur Annahme Anlage 5 
von Praktikantinnen und Praktikanten ermächtigten 
Einrichtung im Sinne des § 7 Rettungsassistentenge-
setz (Lehrrettungswache). 

(3) Ausbildungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 
nicht im Wege des Fernunterrichts erteilt werden. 

(4) Die Ausbildungspläne nach Absatz 1 Satz 2 Num
mern 1 und 4 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sind von 
der Ausbildungsstätte der zuständigen Behörde zur 
Genehmigung vorzulegen. 

§2 
Ausbildungsstätten 

(1) Die Ausbildungsstätten nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummern 1 und 4 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
bedürfen der staatlichen Anerkennung. Zur Sicherstel
lung der Gesamtausbildung darf die Anerkennung nur 
erfolgen, wenn entsprechende praktische Ausbildungs
plätze nachgewiesen sind. 

(2) Staatlich anerkannte Ausbildungsstätten für 

1. Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten gel
ten auch als anerkannt für die Ausbildung als Ret
tungssanitäterinnen und -sanitäter sowie als Ret
tungshelferinnen und -helfer, 

2. Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter gelten 
auch als anerkannt für die Ausbildung als Rettungs
helferinnen und -helfer, 

sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 
gegeben sind. 

(3) Die Ausbildungsstätte hat sicherzustellen, dass auch 
die Ausbildung nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummern 2 und 
3 den Anforderungen an die Ausbildung als Rettungssa
nitäterin und -sanitäter und die Ausbildung nach 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 den Anforderungen an die 
Ausbildung als Rettungshelferin und -helfer entspricht. 

§3 
Verkürzung der Ausbildung 

(1) Auf Antrag der Auszubildenden kann die zuständige 
Behörde nach Anhörung der Ausbildungsstätten auf die 
Ausbildungsabschnitte für Rettungssanitäterinnen und 
-sanitäter nach ~ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 3 und 
für Rettungshelferinnen und -helfer nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 Nummern 1 und 2 eine gleichwertige Ausbildung 
anrechnen, so dass ein Ausbildungsabschnitt ganz oder 
teilweise entfällt. 

(2) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Ret
tungshelferin und -helfer nach der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Rettungshelferinnen und Ret
tungshelfer vom 9. Juni 2000 (Gv. NRW S. 520) und die
serVerordnung kann auf die Ausbildung zur Rettungssa
'nitäterin bzw. zum Rettungssanitäter angerechnet 
werden, wenn die Ausbildung zur Rettungssanitäterin 
oder zum Rettungssanitäter innerhalb von 24 Mona~en 
nach Beginn der Rettungshelferinnen- und Rettungshel
fer-Ausbildung begonnen wird. 

(3) Soweit das für das Gesundheitswesen zuständige Mi
nisterium eine bestimmte erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung im Gesundheitswesen als gleichwertig be
wertet, ist diese auf die Ausbildung zur Rettungssanitä
terin/zum Rettungssanitäter oder zur Rettungshelfe
rin/zum Rettungshelfer anzurechnen. 
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